
 

Aus dem Gemeindevorstand 
 
An den Sitzungen vom 8. Dezember und 21. Dezember 2023 hat der Gemeindevor-
stand Bever folgende Geschäfte behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:  

Bau 
Parzellen 591 und 639 - Bezugsbewilligungen 
Für die Wohnbauten auf den Parzellen 591 und 639 werden provisorische Bezugsbe-
willigungen erteilt, bis die Bauabnahmen erfolgen können. 
Parzelle 304 (Teil Zone für öffentliche Bauten und Anlagen) 
Beim Schulhaus Bever befindet sich die landwirtschaftliche Parzelle 304. Ein Teil der 
Parzelle ist mit der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen überlagert und der Ge-
meindevorstand bekundet Interesse am Erwerb dieser Parzelle. Sollte ein Kauf mög-
lich sein, wird der Kaufvertrag mit einem Kreditantrag der Gemeindeversammlung un-
terbreitet. 
Finanzen, Planung, Gesundheit & Soziales 
Personelles: Wahl von Lehrpersonen  
Bedauerlicherweise haben zwei Lehrpersonen die Kündigung auf Ende Schuljahr 
2023/24 eingereicht. Aufgrund der Kündigungen wurde eine Lehrpersonenstelle aus-
geschrieben, da ab nächstem Schuljahr das flexible Dreiklassenmodell greifen 
muss/wird. Aufgrund der eingegangen Bewerbungen wurden folgende Lehrpersonen 
im Teilpensum mit Stellenantritt auf das neue Schuljahr 2024/25 gewählt: Frau              
Alessandra Stecher aus Celerina als Fachlehrperson sowie Frau Danièle Hollenstein 
als Klassenlehrperson (in Stellenteilung), sowie Frau Inglina Gaudenzi als Fachlehr-
person TTG. 
Wahl einer Hortnerin 
Frau Catharina Rühl aus Samedan wird als neue Hortnerin der Gemeindeschule Bever 
mit Stellenantritt auf 1. Februar 2024 gewählt.  
Berichte aus dem Gemeindehaus: Praxisfestlegung (Anonymisierung) 
An der letzten Sitzung musste der Gemeindevorstand Kenntnis nehmen, dass in Be-
zug auf eine Publikation in der Engadiner Post, Funktionären der Gemeinde eine Amts-
geheimnis- und Datenschutzverletzung unterstellt und der Gemeindevorstand aufge-
fordert wurde, Massnahmen zu treffen. Abklärungen hierzu ergaben, dass die Publi-
kationen in der Engadiner Post gemäss dem Kommunikationskonzept der Gemeinde 
erfolgt sind und alle Abläufe korrekt eingehalten wurden. Der Gemeindevorstand hat 
beschlossen, bei den Berichten aus dem Gemeindehaus im Baubereich künftig auf die 
Nennung von Parzellennummern verzichtet, solange es sich nur um Anfragen handelt. 
Im eigentlichen Baubewilligungsverfahren kann an der heutigen Usanz der Nennung 
der Parzellennummer festgehalten werden. 
Konzession Kutschenbetrieb 
Die Gemeinde Bever stellte jeweils eine Konzession für die Sondernutzung von öffent-
lichem und privatem Grund der Via Spinas nach Spinas in der Val Bever für einen 
Kutschenbetrieb aus. Diese Konzession wurde jeweils für den Winter neu erstellt. Die 
Feldstrasse Spinas/Val Bever (heute Via Spinas) ist aktuell im Winter offen. Linard 
Ruffner wird eine Dauerkonzession für die Via Spinas zur Führung eines ganzjährigen 
Kutschenbetriebes erteilt. In der Konzession wird auf die hängige Streitsache vor Bun-
desbericht hingewiesen, da die Offenhaltung der Via Spinas in Winter, respektive das 
erlassene Reglement für die Feld-, Flur-, Forst- und Alpstrassen, teilrevidiert am 13. 
September 2021 bestritten wird.  
Sponsoringgesuch Engadin Biathlon 
Am 27. Januar 2024 findet ein Biathlon im Rahmen Swiss Cup Biathlon-Rennserie für 
Kinder und Jugendliche in Pontresina statt. Im Vorjahr hat die Gemeinde die 



 

Schweizermeisterschaften mit Fr. 500 unterstützt. Ein Beitrag an den Swiss Cup Bi-
athlon für Kinder und Jugendliche in Pontresina vom 24. Januar 2024 mit Fr. 500 wird 
auf für nächstes Jahr beschlossen.  
Vereinbarung mit Gemeinde Pontresina für technische Unterstützung Bauwesen 
Der Gemeindevorstand beschliesst mit der Gemeinde Pontresina eine Vereinbarung 
für die technische Unterstützung für das Bauwesen der Gemeinde Bever einzugehen.  
Verlängerung Dienstbarkeit mit der Rhätischen Bahn AG 
Die Gemeinde Bever hat mit der Rhätischen Bahn AG eine befristete Dienstbarkeit für 
die Via Spinas im Rahmen der Baustelle Albula II abgeschlossen, welche am 31. De-
zember 2023 endet. Nachdem die Baustelle für den Neubau des Albulatunnel II noch 
nicht fertiggestellt ist, beantragt die Rhätische Bahn AG eine befristete Verlängerung 
bis 31. Dezember 2026 der Personaldienstbarkeit «Beschränktes Zufahrtsrecht). Zu 
den weiteren Vertragsbestimmungen unter 2. Fertigstellung ist festgehalten, dass die 
Berechtigte die genutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückbauen und 
rekultivieren muss. Die Verlängerung der Dienstbarkeit ist notwendig und ist grund-
sätzlich nicht zu bestreiten. Der Nachtrag zum Dienstbarkeitsvertrag wird genehmigt 
und die Rhätische Bahn AG verpflichtet, die Gemeinde beim Beibehalten der befestig-
ten Strasse zu unterstützen.  
Tourismus, öffentlicher Verkehr, Polizei und übrige Dienste  
Diverse Budgetkreditfreigaben 
Der Gemeindevorstand spricht folgende Budgetkreditfreigaben im Bereich Touris-
mus: 
- Veranstaltungen Konzerte in der Kirche Bever, insgesamt Fr. 5’000 
- Kulinarische Dorfführungen Fr. 1’000 
- Anschaffung von zwei Werbebannern 
- Mitfinanzierung von Scraffito-Spaziergängen Fr. 280 
 
Bever, 28.12.2023rro 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


